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1. VORBEMERKUNG  

Die Gemeinde Mengkofen hat beschlossen, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan und 
Landschaftsplan durch die Aufstellung des Deckblattes Nr. 15 fortzuschreiben. 
Bei der vorliegenden Änderung handelt es sich um eine Erweiterungsfläche am nordwestlichen 
Ortrand von Süßkofen für einen ansässigen Gewerbebetrieb .  
 
Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang die Flächenausweisungen gemäß den Anforderun-
gen eines Mischgebietes nach § 6 BauNVO und eines Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO, ent-
sprechend den vorhandenen Baustrukturen unter Berücksichtigung des unmittelbaren Um-
felds des Standortes. Durch die Fortschreibung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 
mit Landschaftsplan sollen dazu die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.  
Parallel zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan erfolgt die Auf-
stellung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan „GE SÜSSKOFEN -NORDWEST“, dem de-
taillierte Informationen entnommen werden können. 
 
 
Lage im Raum  
 

 
 
Quelle: www.geodaten_bayern_de/bayernviewer; Darstellung nicht maßstäblich 
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Lage im Raum 

Quelle: www.geodaten_bayern_de/bayernviewer; Darstellung nicht maßstäblich 
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Gemeinde |V|engkofen Flaohennufzungs- und Landsohaffsplan Deoklolaff Nr. 15
GE Sußkofen-Nordwesf” - Begründung gem. § 2 a BauGB - Enfwurf

1 VORBEMERKUNG
Die Gemeinde |V|engkofen haf beschlossen, den reohfsvvirksamen Flaohennufzungsplan und
Landsohaf†s|olan durch die Aufsfellung des Deokblaffes Nr. 15 forfzusohreiben.
Bei der vorliegenden Änderung handelf es sich um eine Ervveiferungsflaohe am nordwesfliohen
Orfrand von Süßkofen für einen ansassigen Gevverbebefrieb.

Vorgesehen is† in diesem Zusammenhang die Flaohenausvveisungen gemaß den Anforderun-
gen eines lvlisohgebiefes nach § ó BauNVO und eines Gevverbegebiefs nach § 8 BauNVO, en†-
s|oreohend den vorhandenen Baus†ruk†uren un†er Berüoksiohfigung des unmiffelbaren Um-
felds des Sfandorfes. Durch die Forfsohrebung des reohfsvvirksamen Flaohennufzungsplanes
mi† Landsohaf†s|olan sollen dazu die reoh† iohen Vorausse†zungen geschaffen vverden.
Parallel zur Forfsohreibung des Flaohennufzungsplanes mi† Landsohaf†s|olan erfolgf die Auf-
sfellung des Bebauungsplans mi† Grunordwungsplan GE SUSSKOFEN-NORDWEST”, dem de-
faillierfe lnformafionen enfnommen vverde¬ konnen.

Lage im Raum

:I

Quelle: vvvvvv.geoda†en_bayern_de/bayernvievver; Darsfellung niohf maßsfablioh

3



Gemeinde Mengkofen • Flächennutzungs- und Landschaftsplan • Deckblatt Nr. 15 
„GE Süßkofen -Nordwest“ – Begründung gem. § 2 a BauGB - Entwurf 

 

 4 

2.  AUSGANGSSITUATION  
 

2.1. Anlass der Planung:  
  

Der Gemeinderat der Gemeinde Mengkofen hat in seiner Sitzung am 25.03.2025  die Ände-

rung des Flächennutzungs- mit Landschaftsplans durch Deckblatt Nr. 15 beschlossen. 
Das Büro BINDHAMMER Architekten, Stadtplaner und Beratender Ingenieur Part mbB, Kapel-
lenberg 18, 84092 Bayerbach wurde mit der Erstellung dieses Bebauungsplanes mit integrier-
ter Grünordnung beauftragt. 
Der Geltungsbereich des Gebietes liegt am nordwestlichen Ortsrand des Ortsteiles Süßkofen 
und wird zurzeit zum Teil bereits gewerblich und zum Teil landwirtschaftlich als Ackerfläche 
genutzt. Der Geltungsbereich wird im Osten durch die Kreisstraße DGF42 auf Flur -Nr. 1645 
erschlossen.  
 
Der Inhaber des auf Hausnummer 18 und 18a ortsansässige n Pflasterbetrieb Neumaier 
GmbH & Co. KG beantragt die Ausweisung des Baugebietes und begründet dies wie folgt:  

 
Der Betrieb wurde vom Vater des Betriebsinhabers gegründet.  
Seit 2010 hat sich der Betrieb bezüglich Gerätschaften und Beschäftigten verdoppelt und 
umfasst nun 4 Bagger, 6 Radlader, 2 LKW und 10 Mitarbeiter.  
Die vorhandenen Betriebsflächen sind inzwischen viel zu klein, sodass z.T. bereits jetzt auf die 
nun überplanten Flächen ausgewiesen werden musste. Zum Erhalt und zur Fortentwicklung 
des bestehenden Betriebes ist die geplante Baugebietsausweisung dringend erforderlich.  
Zunächst ist geplant:  

- Im MI: Nutzung als Lager - und Geräteabstellfläche  
- Im GE: Errichtung einer Lager - und Gerätehalle 
 Errichtung von Schüttgassen  

Nutzung der Freifläche zur Lagerung von Baumaterialien und Baustoffen sowie als 
Abstellfläche für Fahrzeuge und Geräte  
 

2.2. Planungsziel:  
  
Ziel der Bauleitplanung ist es, den Bedürfnissen im Zuge der baulichen Entwicklung des Orts-
teils Süßkofen gerecht zu werden. Der Bebauungsplan „GE Süßkofen -Nordwest“ dient der 
Bedarfsdeckung bzw. erforderlichen Erweiterung de s ortsansässigen Pflasterbau -Betriebs. 
Die Gemeinde Mengkofen möchte durch die Ausweisung der Misch- und Gewerbegebietsflä-
che dem Unternehmen die Chance zur Aufrechterhaltung und Sicherung der wirtschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit geben und somit die bestehenden Arbeitsplätze sichern und durch die 
betriebliche Erweiterung die Möglichkeit zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze geben. 
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AUSGANGSSITUATION

Anlass der Planung_:

Der Gemeinderaf der Gemeinde |V|engkofen haf in seiner Sifzung am 25.03.2025 die

Das Büro BINDHAMMER Archifekfen, Sfadfplaner und Berafender Ingenieur Parf mbB, Kapel-
lenberg 18, 84092 Bayerbach vvurde mi† der Ersfellung dieses Bebauungsplanes mi† infegrier-
fer Grünordnung beauffragf.
Der Gelfungsbereioh des Gebiefes liegf am nordvvesflichen Orfsrand des Orfsfeiles Süßkofen
und wird zurzeif zum Teil bereifs gevverblich und zum Teil landvvirfschafflich als Ackerflache
genufzf. Der Gelfungsbereioh vvird im Osfen durch die Kreissfraße DGF42 auf Flur-Nr. 1ó45
erschlossen.

Der lnhaber des auf I-lausnummer 18 und 18a orfsansassigen Pflasferbefrieb Neumaier
Gmbl-l 8. Co. KG bean†rag† die Ausvveisung des Baugebiefes und begründef dies vvie folg†:

Der Befrieb vvurde vom Vafer des Befriebsinhabers gegründef.
Seif 2010 haf sich der Befrieb bezüglich Gerafschaffen und Beschaffigfen verdoppelf und
umfassf nun 4 Bagger, ó Radlader, 2 LKW und 10 |V|i†arbei†er.
Die vorhandenen Befriebsflachen sind inzvvischen viel zu klein, sodass z.T. bereifs jefzf auf die
nun überplanfen Flachen ausgevviesen werden mussfe. Zum Erhalf und zur Forfenfvvicklung
des besfehenden Befriebes is† die geplanfe Baugebiefsausvveisung dringend erforderlich.
Zunachsf is† geplan†:

- lm |\/ll: Nufzung als Lager- und Gerafeabsfellflache
- lm GE: Errichfung einer Lager- und Gerafehalle
Errichfung von Schüffgassen
Nufzung der Freiflache zur Lagerung von Baumaferialien und Bausfoffen sovvie als
Absfellflache für Fahrzeuge und Gerafe

Planungsziel:

Ziel der Bauleifplanung is† es, den Bedürfnissen im Zuge der baulichen Enfvvicklung des Orfs-
feils Süßkofen gerechf zu vverden. Der Bebauungsplan GE Süßkofen-Nordvvesf” dienf der
Bedarfsdeckung bzw. erforderlichen Ervveiferung des orfsansassigen Pflasferbau-Befriebs.
Die Gemeinde |\/lengkofen mochfe durch die Ausvveisung der |V|isch- und Gevverbegebiefsfla-
che dem Unfernehmen die Chance zur Aufrechferhalfung und Sicherung der vvirfschafflichen
Weffbevverbsfahigkeif geben und somif die besfehenden Arbeifsplafze sichern und durch die
befriebliche Ervveiferung die |V|öglichkei† zur Schaffung zusafzlicher Arbeifsplafze geben.
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2.3. Lage  und Größe:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

    
   Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung, Geltungsbereich gelb gestrichelt  

 
Der Geltungsbereich des Gebietes liegt am nordwestlichen Ortsrand von Süßkofen , westlich 
der Kreisstraße DGF42 .  
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung.  
 
Das Plangebiet beinhaltet die Grundstücke bzw. Teilflächen (TF) der Grundstücke mit  den 
Flurnummern 1513/3 und 1637 TF, alle Gemarkung Mühlhausen. 
Im gültigen Flächennutzungsplan ist der südliche Teil des geplanten MI als Dorfgebiet und die 
Erweiterungsfläche als Landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.  
 

2.4. Planungskonzept: 
 

Der Geltungsbereich des Deckblattes Nr.15 umfasst  eine Größe von ca. 0,781 ha. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplans sieht die Änderung von ehemals landwirtschaftlichen Nutzfläche n 
in eine Mischgebietsfläche und eine Gewerbefläche vor. 
 
Wegen der geringeren schalltechnischen Zulässigkeit, bzw. zum Schutz des anliegenden Dorf-
gebietes wird auf Flurnummer 1513/3 ein Mischgebiet ausgewiesen. 
 
Das geplante Gewerbegebiet hat eine kompakte Form, die sich gut für ein Gewerbegebiet 
eignet. Im südlichen bebaubaren Bereich sind Schüttgassen geplant. Diese sind als Riegelbe-
bauung bis in 3 m Höhe in massiver Stahlbetonbauweise zu errichten, diese dienen, als 
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2.3. Lage und Größe: 

Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung, Geltungsbereich gelb gestrichelt 

Der Geltungsbereich des Gebietes liegt am nordwestlichen Ortsrand von Süßkofen, westlich 
der Kreisstraße DGF42. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Bebauungsplanzeichnung. 

Das Plangebiet beinhaltet die Grundstücke bzw. Teilt lächen (TF) der Grundstücke mit den 
Flurnummern 1513/3 und 1637 TF, alle Gemarkung Mühlhausen. 
Im gültigen Flächennutzungsplan ist der südliche Teil des geplanten MI als Dorfgebiet und die 
Erweiterungsfläche als landwirtschaftliche Nutzt läche dargestellt. 

2.4. Planungskonzept: 

Der Geltungsbereich des Deckblattes Nr.15 umfasst eine Größe von ca. 0,781 ha. Die Aufstel­
lung des Bebauungsplans sieht die Änderung von ehemals landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in eine Mischgebietsfläche und eine Gewerbefläche vor. 

Wegen der geringeren schalltechnischen Zulässigkeit, bzw. zum Schutz des anliegenden Dorf­
gebietes wird auf Flurnummer 1513/3 ein Mischgebiet ausgewiesen. 

Das geplante Gewerbegebiet hat eine kompakte Form, die sich gut für ein Gewerbegebiet 
eignet. Im südlichen bebaubaren Bereich sind Schüttgassen geplant. Diese sind als Riegelbe­
bauung bis in 3 m Höhe in massiver Stahlbetonbauweise zu errichten, diese dienen, als 
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2 3 Lage und Größe:

Luffbild der Bayerischen Vermessungsverwalfung, Gelfungsbereioh gelb gesfrichelf

Der Gelfungsbereioh des Gebiefes liegf am nordwesflichen Orfsrand von Süßkofen, wesflich
der Kreissfraße DGF42.
Der raumliche Gelfungsbereioh ergibf sich aus der Bebauungsplanzeichnung.

Das Plangebief beinhal†e† die Grundsfücke bzw. Teilflachen (TF) der Grundsfücke mi† den
Flurnummern 1513/3 und 1ó37 TF, alle Gemarkung Mühlhausen.
lm gülfigen Flachennufzungsplan is† der südliche Teil des geplanfen |V|| als Dorfgebief und die
Erweiferungsflache als Landwirfschaffliche Nufzflache darges†e||†.

Planungskonzepfı

Der Gelfungsbereioh des Deckblaffes Nr.15 umfassf eine Größe von ca. 0,781 ha. Die Aufsfel-
lung des Bebauungsplans siehf die Änderung von ehemals landwirfschafflichen Nufzflachen
in eine lvlischgebiefsflache und eine Gewerbeflache vor.

Wegen der geringeren schallfechnischen Zulassigkeif, bzw. zum Schufz des anliegenden Dorf-
gebiefes wird auf Flurnummer1513/3 ein Mischgebief ausgewiesen.

Das geplanfe Gewerbegebief ha† eine kompakfe Form, die sich gu† für ein Gewerbegebief
eignef. lm südlichen bebaubaren Bereich sind Schüffgassen geplanf. Diese sind als Riegelbe-
bauung bis in 3 m Höhe in massiver Sfahlbefonbauweise zu errichfen, diese dienen, als
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Schallschutzmaßnehme für das anliegende Dorfgebiet. Im Südwesten des Gewerbegebietes 
ist die Errichtung einer Lager- und Gerätehalle geplant. Die restliche Fläche dient zunächst als 
Lagerfläche für Baumaterialien und Baustoffe sowie als Abstellfläche für Fahrzeuge und Ge-
räte des Pflasterbaubetriebs. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von der Kreisstraße DGF42  im Osten des Geltungs-
bereichs. Es ist eine zentrale Zufahrtsstraße mit Anbindung an die DGF42  geplant. Die Bau-
grenzen berücksichtigen die 15 und 10 m breitenn Anbauverbotszonen an der Kreisstraße. 

Zur Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild wurden im Süden unter Wahrung der beste-
henden Hecken - und Baumreihe, sowie im  Westen und Norden  Randeingrünungen als  ein 
Komplex aus artenreichem Extensivgrünland mit einer 2-reihigen Hecke aus  heimischen 
Baum- und Straucharten  festgesetzt . Im Norden schirmt zudem die geplante externe Aus-
gleichsfläche  (Streuobstwiese) die geplante Bebauung ab.  

3. PLANUNGSRECHTLICHE GEGEBENHEITEN  PLANUNGSVORGABEN

3.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.0 6.2023 enthält als 
Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und rahmensetzende Ziele, 
die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur räumlichen Ordnung und Ent-
wicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regional-
planung präzisiert werden. Ziel muss dabei stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen 
sein. 

Das LEP ordnet die Gemeinde Mengkofen nach den Gebietskategorien dem allgemeinen 
ländlichen Raum zu. 

Der Gemeinde Mengkofen ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt.  

Konkret ist zielbezogen Folgendes anzumerken: 

3. 1 Flächensparen
(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-
gen ausgerichtet werden.
(G) Flächensparende Siedlungs - und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

lm Zuge der Planung wird die Versiegelung auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt. Auf 
die Aussagen des Umweltberichtes zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „GE Süß-
kofen-Nordwest“ wird hierzu im Detail verwiesen. Darüber hinaus ist das Planungsgebiet in 
Teilen bereits bebaut und erschlossen. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen-
entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
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Schallschutzmaßnehme für das anliegende Dorfgebiet. Im Südwesten des Gewerbegebietes 
ist die Errichtung einer Lager- und Gerätehalle geplant. Die restliche Fläche dient zunächst als 
lagert läche für Baumaterialien und Baustoffe sowie als Abstellt läche für Fahrzeuge und Ge­
räte des Pflasterbaubetriebs. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von der Kreisstraße DGF42 im Osten des Geltungs­
bereichs. Es ist eine zentrale Zufahrtsstraße mit Anbindung an die DGF42 geplant. Die Bau­
grenzen berücksichtigen die 15 und 10 m breite Anbauverbotszonen an der Kreisstraße. 

Zur Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild wurden im Süden unter Wahrung der beste­
henden Hecken- und Baumreihe, sowie im Westen und Norden Randeingrünungen als ein 
Komplex aus artenreichem Extensivgrünland mit einer 2-reihigen Hecke aus heimischen 
Baum- und Straucharten festgesetzt. Im Norden schirmt zudem die geplante externe Aus­
gleichsfläche (Streuobstwiese) die geplante Bebauung ab. 

3. PLANUNGSRECHTLICHE GEGEBENHEITEN PLANUNGSVORGABEN 

3.1. Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.06.2023 enthält als 
Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung fachübergreifende und rahmensetzende Ziele, 
die einerseits das querschnittsorientierte Zukunftskonzept zur räumlichen Ordnung und Ent­
wicklung Bayerns konkretisieren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regional­
planung präzisiert werden. Ziel muss dabei stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen 
sein. 

Das LEP ordnet die Gemeinde Mengkofen nach den Gebietskategorien dem allgemeinen 
ländlichen Raum zu. 

Der Gemeinde Mengkofen ist die gesetzliche Verpflichtung, Bauleitpläne an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen, bekannt. 

Konkret ist zielbezogen Folgendes anzumerken: 

3. 1 Flächensparen 
(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol­
gen ausgerichtet werden. 
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungs formen sollen unter Berücksichti­
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

Im Zuge der Planung wird die Versiegelung auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt. Auf 
die Aussagen des Umweltberichtes zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan GE Süß­
kofen-Nordwest" wird hierzu im Detail verwiesen. Darüber hinaus ist das Planungsgebiet in 
Teilen bereits bebaut und erschlossen. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen­
entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
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Schallschufzmaßnehme für das anliegende Dorfgebief. lm Südwesfen des Gewerbegebiefes
is† die Errichfung einer Lager- und Gerafehalle geplanf. Die resfliche Flache dienf zunachsf als
Lagerflache für Baumaferialien und Bausfoffe sowie als Absfellflache für Fahrzeuge und Ge-
rafe des Pflasferbaubefriebs.

Die Erschließung des Plangebiefs erfolgf von der Kreissfraße DGF42 im Osfen des Gelfungs-
bereichs. Es is† eine zenfrale Zufahrfssfraße mi† Anbindung an die DGF42 geplanf. Die Bau-
grenzen berücksichfigen die 15 und 10 m breife Anbauverbofszonen an der Kreissfraße.

Zur Einbindung in das Orfs- und Landschaffsbild wurden im Süden un†er Wahrung der besfe-
henden Hecken- und Baumreihe, sowie im Wesfen und Norden Randeingrünungen als ein
Komplex aus arfenreichem Exfensivgrünland mi† einer 2-reihigen I-lecke aus heimischen
Baum- und Sfraucharfen fesfgesefzf. lm Norden schirmf zudem die geplanfe exferne Aus-
gleichsflache (Sfreuobsfwiese) die geplanfe Bebauung ab.

PLANUNGSRECHTLICHE GEGEBENHEITEN PLANUNGSVORGABEN

Landesenfwicklungsprogramm Bayern

Das Landesenfwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.0ó.2023 enfhalf als
Leifbild einer nachhalfigen Raumenfwicklung fachübergreifende und rahmensefzende Ziele,
die einerseifs das auerschniffsorienfierfe Zukunffskonzepf zur raumlichen Ordnung und Enf-
wicklung Bayerns konkrefisieren, andererseifs Leiflinien darsfellen, die im Zuge der Regional-
planung prazisierf werden. Ziel muss dabei sfefs die nachhalfige Enfwicklung der Regionen
Sein.

Das LEP ordnef die Gemeinde |\/lengkofen nach den Gebiefskafegorien dem allgemeinen
landlichen Raum zu.

Der Gemeinde |\/lengkofen is† die gesefzliche Verpflichfung, Bauleifplane an die Ziele der
Raumordnung anzupassen, bekannf.

Konkref is† zielbezogen Folgendes anzumerken:

3. 1 Flächensparen
(G) Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhalfigen Siedlungsenfwicklung
un†er besonderer Berücksichfigung des demographischen Wandels und seiner Fol-
gen ausgerich†e† werden.
(G) Flachensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen un†er Berücksichfi-
gung der orfsspezifischen Gegebenheifen angewendef werden.

lm Zuge der Planung wird die Versiegelung auf das erforderliche |V|indes†maß beschrankf. Auf
die Aussagen des Umwelfberichfes zum Bebauungsplan mi† Grünordnungsplan GE Süß-
kofen-Nordwes†" wird hierzu im Defail verwiesen. Darüber hinaus is† das Planungsgebief in
Teilen bereifs bebauf und erschlossen.

3.2 lnnenenfwicklung vor Außenenfwicklung
(Z) In den Siedlungsgebiefen sind die vorhandenen Pofenziale der lnnenenfwicklung
möglichsf vorrangig zu nufzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Pofenziale der Innen-
enfwicklung nich† zur Verfügung sfehen.
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Ein Teil des Gebiets befindet sich im Dorfgebiet des Ortes Süßkofen  und somit bereits im 
Innenbereich, die Erweiterungsflächen im Außenbereich grenzen direkt an das Dorfgebiet von 
Süßkofen an. Es sind keine ausreichenden innerörtlichen Potenziale für Misch- und Gewerbe-
flächen entsprechend dem Bedarf in der Gemeinde Mengkofen vorhanden, die den Bedürf-
nissen und Anforderungen des ortsansässigen Gewerbeunternehmen entsprechen. 
 
3.3  Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot  

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere  band-
artige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.  
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten auszuweisen. 

 
Die Planung steht nicht im Widerspruch mit dem landesplanerischen Grundsatz, eine bandar-
tige Siedlungsentwicklung zu vermeiden. In diesem Fall ist eine Ausdehnung in den Außenbe-
reich gegeben, für welche aber nur eine niedrige gewerbliche Bebauung vorgegeben  ist und 
die im wesentlichen als Lagerfläche dient.  
Die Planung entspricht auch dem Gebot der Flächenoffensive. Für die Erschließung des Bau-
gebietes sind keine neuen Erschließungsflächen erforderlich. Im Geltungsbereich können 
auch vorhandene Erschließungs - und Versorgungsanlagen genutzt werden. Die Planung  si-
chert den dringend benötigten Erhalt und Ausbau von Handwerksbetrieben und Handwerks-
arbeitsplätzen. 
 
5.1  Wirtschaftsstruktur  

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 
leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden.  

 
Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft werden durch die Umsetzung der 
Planung verbessert. Die Intention der Planung ist es u. a. die Expansion von örtlichen Unter-
nehmen zu ermöglichen und so langfristig den Standort in der Gemeinde zu sichern. 
 
5.4.1  Erhalt land - und forstwirtschaftlicher Nutzflächen  

(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale 
und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in 
ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig 
erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen 
sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturland-
schaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiter-
entwickelt werden. 
(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbeson-
dere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für an-
dere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 

 
Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Flächen mit Acker - bzw. Grünlandzahlen zwi-
schen 59 und 67 , die somit kaum vom Durchschnitt im Landkreis Dingolfing -Landau (58) ab-
weichen, so dass keine besonders hochwertigen Böden in Anspruch genommen werden. 
Auf Grund der städtebaulichen Notwendigkeit und fehlender Alternativstandorte, kann im vor-
liegenden Fall den landschaftsplanerischen Grundsätzen nicht entsprochen werden.  
 

3.2. Regionalplan 
 
Der Ortsteil Süßkofen der Gemeinde Mengkofen liegt im Allgemeinen ländlichen Raum der 
Region 13 (Landshut) im Landkreis Dingolfing -Landau.    
Im Regionalplan ist die Gemeinde Mengkofen als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum 
dargestellt. Hier soll vor allem auf die Ausweitung des Angebotes an nicht landwirtschaftli-
chen Arbeitsplätzen und auf eine Stärkung der Einkaufszentralität hingewiesen werden. 
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Ein Teil des Gebiets befindet sich im Dorfgebiet des Ortes Süßkofen und somit bereits im 
Innenbereich, die Erweiterungsflächen im Außenbereich grenzen direkt an das Dorfgebiet von 
Süßkofen an. Es sind keine ausreichenden innerörtlichen Potenziale für Misch- und Gewerbe­
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tige Siedlungsentwicklung zu vermeiden. In diesem Fall ist eine Ausdehnung in den Außenbe­
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leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Hand­
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(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunktionale 
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ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit nachhaltig 
erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen 
sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und einer attraktiven Kulturland­
schaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, unterstützt und weiter­
entwickelt werden. 
(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbeson­
dere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für an­
dere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 

Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um Flächen mit Acker- bzw. Grünlandzahlen zwi­
schen 59 und 67, die somit kaum vom Durchschnitt im Landkreis Dingolfing-Landau (58) ab­
weichen, so dass keine besonders hochwertigen Böden in Anspruch genommen werden. 
Auf Grund der städtebaulichen Notwendigkeit und fehlender Alternativstandorte, kann im vor­
liegenden Fall den landschaftsplanerischen Grundsätzen nicht entsprochen werden. 

3.2. Regionalplan 

Der Ortsteil Süßkofen der Gemeinde Mengkofen liegt im Allgemeinen ländlichen Raum der 
Region 13 (Landshut) im Landkreis Dingolfing-Landau. 
Im Regionalplan ist die Gemeinde Mengkofen als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum 
dargestellt. Hier soll vor allem auf die Ausweitung des Angebotes an nicht landwirtschaftli­
chen Arbeitsplätzen und auf eine Stärkung der Einkaufszentralität hingewiesen werden. 
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Ein Teil des Gebiefs befindef sich im Dorfgebief des Orfes Süßkofen und somif bereifs im
lnnenbereich, die Erweiferungsflachen im Außenbereich grenzen direkf an das Dorfgebief von
Süßkofen an. Es sind keine ausreichenden innerorflichen Pofenziale für |V|isch- und Gewerbe-
flachen enfsprechend dem Bedarf in der Gemeinde Mengkofen vorhanden, die den Bedürf-
nissen und Anforderungen des orfsansassigen Gewerbeunfernehmen enfsprechen.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegeboi'
(G) Eine Zersiedelung der Landschaff und eine ungegliederfe, insbesondere band-
arfige Siedlungssfrukfur sollen vermieden werden.
(Z) Neue Siedlungsflachen sind möglichsf in Anbindung an geeignefe Siedlungsein-
hei†en auszuweisen.

Die Planung sfehf nichf im Widerspruch mi† dem landesplanerischen Grundsafz, eine bandar-
fige Siedlungsenfwicklung zu vermeiden. ln diesem Fall is† eine Ausdehnung in den Außenbe-
reich gegeben, für welche aber nur eine niedrige gewerbliche Bebauung vorgegeben is† und
die im wesenflichen als Lagerflache dienf.
Die Planung en†sprich† auch dem Gebof der Flachenoffensive. Für die Erschließung des Bau-
gebiefes sind keine neuen Erschließungsflachen erforderlich. lm Gelfungsbereioh können
auch vorhandene Erschließungs- und Versorgungsanlagen genufzf werden. Die Planung si-
cherf den dringend benofigfen Erhalf und Ausbau von Handwerksbefrieben und Handwerks-
arbeifsplafzen.

5. 1 Wir†schafl'ssI'rukI'ur
(G) Die Sfandorfvoraussefzungen für die bayerische Wirfschaff, insbesondere für die
leisfungsfahigen kleinen und mi††els†andischen Unfernehmen sowie für die Hand-
werks- und Diensfleisfungsbefriebe, so//en erhalfen und verbesserf werden.

Die Sfandorfvoraussefzungen für die bayerische Wirfschaff werden durch die Umsefzung der
Planung verbesserf. Die lnfenfion der Planung is† es u. a. die Expansion von orflichen Unfer-
nehmen zu ermöglichen und so langfrisfig den Sfandorf in der Gemeinde zu sichern.

5.4.1 Erhali' land- und forsfwirfschafflicher Nufzflächen
(G) Die räumlichen Vorausse†zungen für eine vielfalfig sfrukfurierfe, mulfifunkfionale
und bauerlich ausgerichfefe Landwirfschaff und eine nachhalfige Fors†wir†schaf† in
ihrer Bedeufung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mi† nachhalfig
erzeugfen Lebensmiffeln, erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohsfoffen
sowie für den Erhalf der nafürlichen Ressourcen und einer a††rak†iven Kulfurland-
schaff und regionale Wirfschaffskreislaufe sollen erhal†en, un†ers†ü†z† und wei†er-
en†wickel† werden.
(G) Land- und fors†wir†schaf†lich genu†z†e Gebiefe sollen erhalfen werden. Insbeson-
dere hochwerfige Böden sollen nur in dem unbedingf nofwendigen Umfang für an-
dere Nufzungen in Anspruch genommen werden.

Bei den befroffenen Flachen handelf es sich um Flachen mi† Acker- bzw. Grünlandzahlen zwi-
schen 59 und ó7, die somif kaum vom Durchschniff im Landkreis Dingolfing-Landau (58) ab-
weichen, so dass keine besonders hochwerfigen Boden in Anspruch genommen werden.
Auf Grund der sfadfebaulichen Nofwendigkeif und fehlender Alfernafivsfandorfe, kann im vor-
liegenden Fall den landschaffsplanerischen Grundsafzen nichf enfsprochen werden.

Regionalplan

Der Orfsfeil Süßkofen der Gemeinde |V|engkofen liegf im Allgemeinen landlichen Raum der
Region 13 (Landshuf) im Landkreis Dingolfing-Landau.
lm Regionalplan is† die Gemeinde |V|engkofen als bevorzugf zu enfwickelndes Kleinzenfrum
dargesfellf. Hier soll vor allem auf die Ausweifung des Angebofes an nichf landwirfschaffli-
chen Arbeifsplafzen und auf eine Sfarkung der Einkaufszenfralifaf hingewiesen werden.
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Weitere Ziele der Raumordnung und Landesplanung liegen für das Planungsgebiet weder hin-
sichtlich Siedlung noch hinsichtlich Landschaft und Erholung vor.  
 

3.3. Arten- und Biotopschutzprogramm 
 
Die Gemeinde Mengkofen liegt im Unterbayerischen Hügelland, das Planungsgebiet darin in 
der Untereinheit Donau-Isar-Hügelland (062 -A). 
Für den Geltungsbereich der vorliegenden Änderung werden im Arten- und Biotopschutzpro-
gramm (ABSP, 2003) keine konkreten Aussagen hinsichtlich der Ziele zu Trockenstandorten, 
Feuchtgebieten und Gewässern formuliert. Hingegen werden folgende allgemeine Ziel e ge-
nannt: 
 
Ziele Trockenstandorte 
Konkrete Zielaussagen fehlen für den Geltungsbereich, es lassen sich jedoch die Aussagen 
zu Förderungen eines für Trockenstandorte typischen Arten- und Lebensraumspektrums ab-
leiten. 
Gefördert werden soll die Neuschaffung von mageren Biotopen (Ranken, Raine, Magerwie-
sen, Wald- und Heckensäume) in den strukturarmen Ackerlandschaften.  
 
Ziele Feuchtgebiete 
Konkrete Zielaussagen fehlen für den Geltungsbereich.  
 
Ziele Gewässer  
Konkrete Zielaussagen fehlen für den Geltungsbereich, es liegen nur Aussagen über die Ent-
wicklung der nördlich gelegenen Bäche vor.   
 

3.4. Biotopkartierung Bayern Flachland  
 

Im Planungsbereich und seinem näheren Umfeld sind keine amtlich kartierten Biotope erfasst. 
 

3.5. Aussagen zum Artenschutz  
 
Der Geltungsbereich umfasst im Norden Ackerbauflächen, der südliche Teil des Planungsge-
bietes liegt im Dorfgebiet von Süßkofen. Im Osten grenzt die Kreisstraße DGF42, über welche 
die Erschließung erfolgt, an das Planungsgebiet an.  Im Süden des geplanten Gewerbegebie-
tes befindet sich eine Hecke die in der geplanten Ortsrandeingrünung erhalten bleibt. Die He-
cke besteht überwiegend aus Schlehe, Hasel und Hartriegel.  
 
Einschätzung des Lebensraumpotentials im Wirkbereich des Vorhabens  
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen in Teilen des Geltungsbereiches stellen grundsätzlich 
einen (Teil-) Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten dar. Bäume sowie Altbäume mit evtl. 
frostfreien Höhlen oder Stammanrissen sind nicht vorhanden. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
Aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung kann das Vorkommen von bodenbrüten-
den Vogelarten des Offenlandes (zum Beispiel Feldlerche) nicht ausgeschlossen werden. Zur 
Einhaltung des Verletzungs - und Tötungsverbotes nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (B un-
desnaturschutzgesetz) darf die Baufeldfreimachung grundsätzlich nur in der Zeit vom 01. Ok-
tober bis Ende Februar erfolgen.  
Soll die Baufeldfreimachung ausnahmsweise in der Zeit vom 1. März bis Ende September er-
folgen, so sind ab Anfang März geeignete Vergrämungsmaßnahmen (zum Beispiel Überspan-
nung der Flächen mit Flatterbändern oder Bearbeitung des Oberbodens in wöchentlichem 
Abstand) durchzuführen.  
Fazit 

Gemeinde Mengkofen Flächennutzungs- und Landschaftsplan Deckblatt Nr. 15 
GE Süßkofen-Nordwest" - Begründung gern. § 2 a BauGB - Entwurf 

Weitere Ziele der Raumordnung und Landesplanung liegen für das Planungsgebiet weder hin­
sichtlich Siedlung noch hinsichtlich Landschaft und Erholung vor. 

3.3. Arten- und Biotopschutzprogramm 

Die Gemeinde Mengkofen liegt im Unterbayerischen Hügelland, das Planungsgebiet darin in 
der Untereinheit Donau-Isar-Hügelland (062-A). 
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Ziele Gewässer 
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Im Planungsbereich und seinem näheren Umfeld sind keine amtlich kartierten Biotope erfasst. 

3.5. Aussagen zum Artenschutz 

Der Geltungsbereich umfasst im Norden Ackerbauflächen, der südliche Teil des Planungsge­
bietes liegt im Dorfgebiet von Süßkofen. Im Osten grenzt die Kreisstraße DGF42, über welche 
die Erschließung erfolgt, an das Planungsgebiet an. Im Süden des geplanten Gewerbegebie­
tes befindet sich eine Hecke die in der geplanten Ortsrandeingrünung erhalten bleibt. Die He­
cke besteht überwiegend aus Schlehe, Hasel und Hartriegel. 

Einschätzung des Lebensraumpotentials im Wirkbereich des Vorhabens 
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen in Teilen des Geltungsbereiches stellen grundsätzlich 
einen (Teil-) Lebensraum für bodenbrütende Vogelarten dar. Bäume sowie Altbäume mit evtl. 
f rostfreien Höhlen oder Stammanrissen sind nicht vorhanden. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
Aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung kann das Vorkommen von bodenbrüten­
den Vogelarten des Of fenlandes (zum Beispiel Feldlerche) nicht ausgeschlossen werden. Zur 
Einhaltung des Verletzungs- und Tötungsverbotes nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Bun­
desnaturschutzgesetz) darf die Baufeldfreimachung grundsätzlich nur in der Zeit vom 01. Ok­
tober bis Ende Februar erfolgen. 
Soll die Baufeldfreimachung ausnahmsweise in der Zeit vom 1. März bis Ende September er­
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Abstand) durchzuführen. 
Fazit 
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Weifere Ziele der Raumordnung und Landesplanung liegen für das Planungsgebief weder hin-
sichflich Siedlung noch hinsichflich Landschaff und Erholung vor.

Arfen- und Biofopschufzprogramm

Die Gemeinde Mengkofen liegf im Unferbayerischen Hügelland, das Planungsgebief darin in
der Unfereinheif Donau-lsar-Hügelland (0ó2-A).
Für den Gelfungsbereich der vorliegenden Änderung werden im Arfen- und Biofopschufzpro-
gramm (ABSP, 2003) keine konkrefen Aussagen hinsichflich der Ziele zu Trockensfandorfen,
Feuchfgebiefen und Gewössern formulierf. Hingegen werden folgende allgemeine Ziele ge-
nannt

Ziele Trockensfandorfe
Konkrefe Zielaussagen fehlen für den Gelfungsbereioh, es lassen sich jedoch die Aussagen
zu Förderungen eines für Trockensfandorfe fypischen Arfen- und Lebensraumspekfrums ab-
leifen.
Geförderf werden soll die Neuschaffung von mageren Biofopen (Ranken, Raine, Magerwie-
sen, Wald- und Heckensöume) in den sfrukfurarmen Ackerlandschaffen.

Ziele Feuchfgebiefe
Konkrefe Zielaussagen fehlen für den Gelfungsbereioh.

Ziele Gewösser
Konkrefe Zielaussagen fehlen für den Gelfungsbereioh, es liegen nur Aussagen über die Enf-
wicklung der nördlich gelegenen Bache vor.

Biofopkarfierung Bayern Flachland

lm Planungsbereich und seinem naheren Umfeld sind keine amflich karfierfen Biofope erfassf.

Aussagen zum Arfenschufz

Der Gelfungsbereioh umfassf im Norden Ackerbauflöchen, der südliche Teil des Planungsge-
biefes liegf im Dorfgebief von Süßkofen. lm Osfen grenzf die Kreissfraße DGF42, über welche
die Erschließung erfolgf, an das Planungsgebief an. lm Süden des geplanfen Gewerbegebie-
fes befindef sich eine Hecke die in der geplanfen Orfsrandeingrünung erhalfen bleibf. Die He-
cke besfehf überwiegend aus Schlehe, Hasel und Harfriegel.

Einschöfzung des Lebensraumpofenfials im Wirkbereich des Vorhabens
Die landwirfschafflichen Nufzflöchen in Teilen des Gelfungsbereiches sfellen grundsöfzlich
einen (Teil-) Lebensraum für bodenbrüfende Vogelarfen dar. Böume sowie Alfböume mi† ev†l.
frosffreien Höhlen oder Sfammanrissen sind nichf vorhanden.

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinfrachfigungen
Aufgrund der vorhandenen Lebensraumaussfaffung kann das Vorkommen von bodenbrüfen-
den Vogelarfen des Offenlandes (zum Beispiel Feldlerche) nichf ausgeschlossen werden. Zur
Einhalfung des Verlefzungs- und Töfungsverbofes nach Arf. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNa†SchG (Bun-
desnafurschufzgesefz) darf die Baufeldfreimachung grundsöfzlich nur in der Zeif vom 01.0k-
fober bis Ende Februar erfolgen.
Soll die Baufeldfreimachung ausnahmsweise in der Zeif vom 1. Marz bis Ende Sepfember er-
folgen, so sind ab Anfang Marz geeignefe Vergrömungsmaßnahmen (zum Beispiel Uberspan-
nung der Flachen mi† Flafferbandern oder Bearbeifung des Oberbodens in wöchenflichem
Absfand) durchzuführen.
Fazif
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Bei Einhaltung dieser Zeiten wird davon ausgegangen, dass keine Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 BNatSchG erfüllt werden. 
 

3.6. Sonstige Planungsvorgaben  
 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)  
Das LEK stellt einerseits als übergeordnete Planung die Grundlage für die Integration der na-
turschutzfachlichen Ziele in die Regionalpläne dar, gibt aber auch gleichzeitig wertvolle Hin-
weise auf die Wertigkeit der Schutzgüter im entsprechenden Landschaftsa usschnitt. 
Der Geltungsbereich ist dem Ausschnitt Mengkofen (7240) zugeordnet und beinhaltet schutz-
gutbezogen folgenden bewerteten Bestand: 
 
Arten und Lebensräume 
Der Geltungsbereich besitzt eine überwiegend sehr geringe aktuelle Lebensraumqualität. Das 
Entwicklungspotential für seltene und gefährdete Lebensräume ist ebenso gering, es sind 
weder regional noch landesweit bedeutsame Artenvorkommen vorhanden, so dass d em Be-
trachtungsraum eine überwiegend geringe Bedeutung für die Entwicklung und Erhaltung von 
Lebensräumen zukommt. 
 
Boden 
Für den Geltungsbereich besteht ein überwiegend hohes bis sehr hohes Rückhaltevermögen 
für sorbierbare Stoffe, keine Winderosionsgefahr, wohl aber eine überwiegend hohe, potenti-
elle Erosionsgefährdung durch Wasser. Die Stoffeinträge durch landwirtschaftlic he Nutzung 
sind überwiegend mittel. Es handelt sich um ein Gebiet mit besonderer Bedeutung als Stand-
ort für seltene Lebensgemeinschaften sowie für die Sicherung empfindlicher Böden.  
 
Wasser  
Das Rückhaltevermögen für nicht sorbierbare Stoffe (z.B. Nitrat) ist im Geltungsbereich über-
wiegend mittel, die Grundwasserneubildung überwiegend gering. Ein Gewässer mit Auefunk-
tionsraum liegt im Geltungsbereich nicht vor. Daher sind Stoffeinträge sowie d as Stoffein-
tragsrisiko im Betrachtungsraum ebenfalls überwiegend gering. Es handelt sich um ein Gebiet 
mit allgemeiner Bedeutung für den Schutz des Grundwassers sowie aufgrund des Einzugsbe-
reichs der Aiterach um ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Schutz von Oberflächen-
gewässer.  
 
Klima und Luft 
Der Geltungsbereich hat eine hohe Wärmeausgleichsfunktion inne, eine lnversionsgefähr-
dung ist nicht vorhanden. Kaltlufttransport - oder Sammelwege bestehen ebenso wenig wie 
Frischlufttransportwege. 
 
Landschaftsbild und Landschaftserleben  
Der Geltungsbereich befindet sich im Landschaftsbildraum 10, Donau -Isar-Hügelland, Agrar-
landschaft mit überwiegender Ackernutzung, in Teilbereichen strukturreicher, z.T. relativ groß-
flächige Forstbestände; größere Siedlungseinheiten in der Regel nur in Täl ern. Die Bewertung 
der Eigenart ist ebenso wie die der Reliefdynamik mittel.  
Es handelt sich um ein Gebiet mit potenzieller Eignung für die Erhaltung und Entwicklung einer 
ruhigen naturbezogenen Erholung. 

 
4.  VERKEHR  

  
Überörtlicher Verkehr:  
Der überörtliche Verkehr erfolgt über die Staatsstraße  St 2328 und die Kreisstraße DGF 42 . 
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Bei Einhalfung dieser Zeifen wird davon ausgegangen, dass keine Verbofsfafbesfönde gemöß
§ 44 BNa†SchG erfüllf werden.

Sonsfige Planungsvorgaben

Landschaffsenfwicklungskonzepf (LEK)
Das LEK s†ell† einerseifs als übergeordnefe Planung die Grundlage für die lnfegrafion der na-
furschufzfachlichen Ziele in die Regionalplöıne dar, gib† aber auch gleichzeifig werfvolle Hin-
weise auf die Werfigkeif der Schufzgüfer im enfsprechenden Landschaffsausschniff.
Der Gelfungsbereioh is† dem Ausschniff Mengkofen (7240) zugeordnef und beinhalfef schufz-
gufbezogen folgenden bewerfefen Besfandz

Arfen und Lebensröume
Der Gelfungsbereioh besifzf eine überwiegend sehr geringe akfuelle Lebensraumaualiföf. Das
Enfwicklungspofenfial für selfene und geföhrdefe Lebensröume is† ebenso gering, es sind
weder regional noch landesweif bedeufsame Arfenvorkommen vorhanden, so dass dem Be-
frachfungsraum eine überwiegend geringe Bedeufung für die Enfwicklung und Erhalfung von
Lebensröumen zukommf.

Boden
Für den Gelfungsbereioh besfehf ein überwiegend hohes bis sehr hohes Rückhalfevermögen
für sorbierbare Sfoffe, keine Winderosionsgefahr, wohl aber eine überwiegend hohe, po†en†i-
elle Erosionsgefahrdung durch Wasser. Die Sfoffeinfrage durch landwirfschaffliche Nufzung
sind überwiegend miffel. Es handelf sich um ein Gebief mi† besonderer Bedeufung als Sfand-
orf für selfene Lebensgemeinschaffen sowie für die Sicherung empfindlicher Böden.

Wasser
Das Rückhalfevermögen für nichf sorbierbare Sfoffe (z.B. Nifraf) is† im Gelfungsbereioh über-
wiegend miffel, die Grundwasserneubildung überwiegend gering. Ein Gewasser mi† Auefunk-
fionsraum liegf im Gelfungsbereioh nichf vor. Daher sind Sfoffeinfröge sowie das Sfoffein-
fragsrisiko im Befrachfungsraum ebenfalls überwiegend gering. Es handelf sich um ein Gebief
mi† allgemeiner Bedeufung für den Schufz des Grundwassers sowie aufgrund des Einzugsbe-
reichs der Aiferach um ein Gebief mi† besonderer Bedeufung für den Schufz von Oberflöchen-
gewösser.

Klima und Luff
Der Gelfungsbereioh haf eine hohe Warmeausgleichsfunkfion inne, eine lnversionsgefahr-
dung is† nichf vorhanden. Kalflufffransporf- oder Sammelwege besfehen ebenso wenig wie
Frischlufffransporfwege.

Landschaffsbild und Landschaffserleben
Der Gelfungsbereioh befindef sich im Landschaffsbildraum 10, Donau-lsar-Hügelland, Agrar-
landschaff mi† überwiegender Ackernufzung, in Teilbereichen sfrukfurreicher, z.T. relafiv groß-
flöchige Forsfbesfönde; größere Siedlungseinheifen in der Regel nur in Tölern. Die Bewerfung
der Eigenarf is† ebenso wie die der Reliefdynamik miffel.
Es handelf sich um ein Gebief mi† pofenzieller Eignung für die Erhalfung und Enfwicklung einer
ruhigen nafurbezogenen Erholung.

VERKEHR

Uberörflicher Verkehr:
Der überörfliche Verkehr erfolgf über die Sfaafssfraße Sf 2328 und die Kreissfraße DGF 42.
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Örtlicher Verkehr:  
Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über die aktuell provisorisch vorhandene und 
geplante Zufahrt von der Kreisstraße DGF42 .  Die geplante Zufahrt ist auf eine Länge von 
mindestens 5 m zu befestigen.  

 
5. IMMISSIONSSCHUTZ 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „GE S üßkofen-Nordwest“ wird der gewerblich ge-
nutzte Bereich am s üdlichen Ortseingang von S üßkofen als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 
BauNVO ausgewiesen. Das Plangebiet ist in zwei Teilflächen (MI und GE) gegliedert und um-
fasst erweiterte Betriebsflächen der auf Hausnummer 18 und 18a ortsansässigen Neumaier 
Pflasterbau GmbH & Co. KG.  
 
Die Planung wurde im Vorfeld mit dem Landratsamt Dingolfing -Landau, Sachgebiet 42 – 
Techn. Immissionsschutz, Herrn Kirchinger abgestimmt. 

 
 
6.  VER - UND ENTSORGUNG  

  

6.1. Wasserversorgung 
Das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1513/3 der Gemarkung Mühlhausen ist von einer Versor-
gungsleitung PVC 100 des Wasserzweckverband Mallersdorf erschlossen.  
Das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1637 der Gemarkung Mühlhausen ist von einer Versorgungs-
leitung des Wasserzweckverband Mallersdorf nicht erschlossen und somit ist grundsätzlich 
für dieses Grundstück die Wasserversorgung nicht gesichert. Es besteht kein Ansc hluss-
recht nach § 4 Wasserabgabesatzung. Dieses kann jedoch hergestellt werden, wenn der 
Abschluss einer Sondervereinbarung (§ 8 Wasserabgabesatzung) zwischen Grundstücksei -
gentümer und Wasserzweckverband erfolgt.  
 

6.2. Schmutzwasserbeseitigung  
Die Entwässerung von Schmutzwasser erfolgt durch Anschluss an das vorhandene und hier-
für ausreichend dimensionierte kommunale Kanalnetz. Der Schmutzwasserkanal ver läuft 
entlang der Kreisstraße KDGF 42 und mündet in der gemeindlichen Kläranlage.  
(Siehe Entwässerungskonzept von S ²  Beratende Ingenieure vom 07.11.2025.) 
 

6.3. NiederschIagswasserableitung  
Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem.  
Aufgrund der örtlichen Untergrundverhältnisse ist eine Versickerung von Niederschlagswas -
ser nicht umsetzbar. (Die Baugrunduntersuchung von IMH, Hengersberg vom 26.02.2025 hat 
ergeben, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers nicht möglich ist.) Anfal lendes Nie-
derschlagswasser wird über Regenwasserkanäle und den geplanten Rückhalteraum  
(z. B. unterirdischer Rigolenkörper) über die bestehende Niederschlagswasserkanalisation 
und den zum Teil offenen Ableitungsgraben entlang der K DGF 42 in einen Graben zur Aiter-
ach abgeleitet. Der Graben bzw. die Aiterach verläuft ca.  180 m südlich des Planungsgebiets 
durch den Ortsteil Süßkofen. Zur Dimensionierung der Rückhalteeinrichtung wurden entspre-
chende Berechnungen der Firma S² Beratende Ingeni -eure nach Arbeitsblatt DWA-A 117 bzw. 
DIN 1986 -100 durchgeführt. Die Ableitung erfolgt  gedrosselt und nach den Vorgaben von 
Merkblatt DWA-M 153 unter Berücksichtigung des Vorfluters (Graben/Aiterach). Auf erforder-
liche Behandlungsanlagen vor der Einleitung in das oberirdische Gewässer nach Arbeitsblatt 
DWA-A 102-2 wird hingewiesen. 
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Örtlicher Verkehr: 
Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über die aktuell provisorisch vorhandene und 
geplante Zufahrt von der Kreisstraße DGF42. Die geplante Zufahrt ist auf eine Länge von 
mindestens 5 m zu befestigen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans GE Süßkofen-Nordwest" wird der gewerblich ge­

nutzte Bereich am südlichen Ortseingang von Süßkofen als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 
BauNVO ausgewiesen. Das Plangebiet ist in zwei Teilflächen (MI und GE) gegliedert und um­
fasst erweiterte Betriebsflächen der auf Hausnummer 18 und 18a ortsansässigen Neumaier 
Pflasterbau GmbH & Co. KG. 

Die Planung wurde im Vorfeld mit dem Landratsamt Dingolfing-Landau, Sachgebiet 42 -
Techn. Immissionsschutz, Herrn Kirchinger abgestimmt. 

6. VER- UND ENTSORGUNG 

Das Grundstück mit der FI.-Nr. 1513/3 der Gemarkung Mühlhausen ist von einer Versor­
gungsleitung PVC 100 des Wasserzweckverband Mollersdorf erschlossen. 
Das Grundstück mit der FI.-Nr. 1637 der Gemarkung Mühlhausen ist von einer Versorgungs­
leitung des Wasserzweckverband Mollersdorf nicht erschlossen und somit ist grundsätzlich 
für dieses Grundstück die Wasserversorgung nicht gesichert. Es besteht kein Anschluss­
recht nach § 4 Wasserabgabesatzung. Dieses kann jedoch hergestellt werden, wenn der 
Abschluss einer Sondervereinbarung (§ 8 Wasserabgabesatzung) zwischen Grundstücksei­
gentümer und Wasserzweckverband erfolgt. 

6.2. Schmutzwasserbeseitigung 
Die Entwässerung von Schmutzwasser erfolgt durch Anschluss an das vorhandene und hier­
für ausreichend dimensionierte kommunale Kanalnetz. Der Schmutzwasserkanal verläuft 
entlang der Kreisstraße KDGF 42 und mündet in der gemeindlichen Kläranlage. 
(Siehe Entwässerungskonzept von S2 Beratende Ingenieure vom 07.11.2025.) 

6.3. Niederschlagswasserableitung 
Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem. 
Aufgrund der örtlichen Untergrundverhältnisse ist eine Versickerung von Niederschlagswas­
ser nicht umsetzbar. (Die Baugrunduntersuchung von IMH, Hengersberg vom 26.02.2025 hat 
ergeben, dass eine Versickerung des Oberflächenwassers nicht möglich ist.) Anfallendes Nie­
derschlagswasser wird über Regenwasserkanäle und den geplanten Rückhalteraum 
(z. B. unterirdischer Rigolenkörper) über die bestehende Niederschlagswasserkanalisation 
und den zum Teil offenen Ableitungsgraben entlang der K DGF 42 in einen Graben zur Aiter­
ach abgeleitet. Der Graben bzw. die Aiterach verläuft ca. 180 m südlich des Planungsgebiets 
durch den Ortsteil Süßkofen. Zur Dimensionierung der Rückhalteeinrichtung wurden entspre­
chende Berechnungen der Firma S2 Beratende lngeni-eure nach Arbeitsblatt DWA-A 117 bzw. 
DIN 1986-100 durchgeführt. Die Ableitung erfolgt gedrosselt und nach den Vorgaben von 
Merkblatt DWA-M 153 unter Berücksichtigung des Vorfluters (Graben/ Aiterach). Auf erforder­
liche Behandlungsanlagen vor der Einleitung in das oberirdische Gewässer nach Arbeitsblatt 
DWA-A 102-2 wird hingewiesen. 
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Orflicher Verkehr:
Die Erschließung des Planungsgebiefes erfolgf über die akfuell provisorisch vorhandene und
geplanfe Zufahrf von der Kreissfraße DGF42. Die geplanfe Zufahrf is† auf eine Lange von
mindesfens 5 m zu befesfigen.

Mi† der Aufsfellung des Bebauungsplans GE Süßkofen-Nordwes†" wird der gewerblich ge-
nufzfe Bereich am südlichen Orfseingang von Süßkofen als Gewerbegebief (GE) nach § 8
BauNVO ausgewiesen. Das Plangebief is† in zwei Teilflöchen (Ml und GE) gegliederf und um-
fassf erweiferfe Befriebsflöchen der auf Hausnummer 18 und 18a orfsansassigen Neumaier
Pflasferbau GmbH & Oo. KG.

Die Planung wurde im Vorfeld mi† dem Landrafsamf Dingolfing-Landau, Sachgebief 42 -
Techn. lmmissionsschufz, Herrn Kirchinger abgesfimmf.

VER- UND ENTSORGUNG

Das Grundsfück mi† der Fl.-Nr.1513/3 der Gemarkung Mühlhausen is† von einer Versor-
gungsleifung PVC 100 des Wasserzweckverband Mallersdorf erschlossen.
Das Grundsfück mi† der Fl.-Nr.1ó37 der Gemarkung Mühlhausen is† von einer Versorgungs-
leifung des Wasserzweckverband Mallersdorf nichf erschlossen und somif is† grundsöfzlich
für dieses Grundsfück die Wasserversorgung nichf gesicherf. Es besfehf kein Anschluss-
rechf nach § 4 Wasserabgabesafzung. Dieses kann jedoch hergesfellf werden, wenn der
Abschluss einer Sondervereinbarung (§ 8 Wasserabgabesafzung) zwischen Grundsfücksei-
genfümer und Wasserzweckverband erfolgf.

Schmufzwasserbeseifigung
Die Enfwösserung von Schmufzwasser erfolgf durch Anschluss an das vorhandene und hier-
für ausreichend dimensionierfe kommunale Kanalnefz. Der Schmufzwasserkanal verlöuff
enflang der Kreissfraße KDGF 42 und mündef in der gemeindlichen Klöranlage.
(Siehe Enfwösserungskonzepf von S2 Berafende Ingenieure vom 07.11.2025.)

Niederschlagswasserableifung
Die Enfwösserung des Baugebiefs erfolgf im Trennsysfem.
Aufgrund der örflichen Unfergrundverhalfnisse is† eine Versickerung von Niederschlagswas-
ser nichf umsefzbar. (Die Baugrundunfersuchung von lMH, Hengersberg vom 2ó.02.2025 haf
ergeben, dass eine Versickerung des Oberflöchenwassers nichf möglich is†.) Anfallendes Nie-
derschlagswasser wird über Regenwasserkanöle und den geplanfen Rückhalferaum
(z. B. unferirdischer Rigolenkörper) über die besfehende Niederschlagswasserkanalisafion
und den zum Teil offenen Ableifungsgraben enflang der K DGF 42 in einen Graben zur Aifer-
ach abgelei†e†. Der Graben bzw. die Aiferach verlöıuff ca. 180 m südlich des Planungsgebiefs
durch den Orfsfeil Süßkofen. Zur Dimensionierung der Rückhalfeeinrichfung wurden enfspre-
chende Berechnungen der Firma S2 Berafende lngeni-eure nach Arbei†sbla†† DWA-A 117 bzw.
DlN 198ó-100 durchgeführf. Die Ableifung erfolgf gedrosself und nach den Vorgaben von
Merkblaff DWA-M 153 un†er Berücksichfigung des Vorflufers (Graben/Aiferach). Auf erforder-
liche Behandlungsanlagen vor der Einleifung in das oberirdische Gewösser nach Arbeifsblaff
DWA-A 102-2 wird hingewiesen.

10



Gemeinde Mengkofen • Flächennutzungs- und Landschaftsplan • Deckblatt Nr. 15 
„GE Süßkofen -Nordwest“ – Begründung gem. § 2 a BauGB - Entwurf 

 

 11 

Oberflächenwasser, welches aufgrund der örtlichen Geländeverhältnisse in Richtung Süd -os-
ten abläuft, kann wegen der Hanglage und unter Berücksichtigung von Lage und Tiefe der  
bestehenden Niederschlagswasserkanalisation, voraussichtlich nicht direkt an den Rückhal -
teraum angeschlossen werden. Hierfür ist eine separate Ableitungsmöglichkeit mit Anbin -
dung an das weiterführende Kanalnetz vorzusehen. 
(Siehe Entwässerungskonzept von 2² Beratende Ingenieure vom 07.11.2025.) 
 

6.4. Energieversorgung 
Die Stromversorgung des Planungs gebietes erfolgt durch einen Anschluss an das beste-
hende Versorgungsnetz der Bayernwerk AG, Altdorf, und kann als gesichert betrachtet wer-
den.  
  

6.5. Telekommunikation  
Der Anschluss  erfolgt über das anliegende Leitungsnetz der Deutschen Telekom. 
 

6.6. Müllbeseitigung  
Die Müllbeseitigung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn und kann als gesichert 
betrachtet werden.  

• Alle Grundstücke, auf denen regelmäßig Abfälle anfallen, sind an die öffentliche Ab-
fallentsorgung anzuschließen. Hierfür sind auf den Grundstücken geeignete Einrich-
tungen zur Aufstellung der erforderlichen Abfallsammelbehälter zu schaffen.  

• Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Haus -, Sperr- und Gewerbeabfälle im Rahmen der Einsammlungs - und Beförderungs-
pflicht des Landkreises möglich ist. Unter Einhaltung geltenden Bestimmungen, insbe-
sondere der einsc hlägigen Unfallverhütungsvorschriften, müssen die Grundstücke 
durch die Abfalltransportfahrzeuge in Vorwärtsrichtung uneingeschränkt angefahren 
werden können. 

 
7.  ALTLASTEN  

Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des Änderungsbereiches sind der Gemeinde 
nicht bekannt. Dies bestätigt jedoch nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder 
Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Dingolfing-
Landau, staatliches Abfallrecht und Bodenschutzrecht zu melden.  

 
8.  D ENKMALSCHUTZ  

Ca. 60 m westlich des Planungsgebietes ist das Bodendenkmal D -2-7240 -007 „Siedlung 
vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“ kartiert. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sicht-
bare und unbekannte Bodendenkmäler in der Erde vorhanden sind  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Be bauungsplanes ist eine denk -
malrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

 
9. BRANDSCHUTZ 

Bezüglich des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind bei der Auf-
stellung von Bauleitplanungen die allgemeinen Bestimmungen gemäß den Vorschriften der 
DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalten. 
Insgesamt gesehen ist der abwehrende Brandschutz sowie die Bereitstellung der notwendi-
gen Löschwasserversorgungsanlagen entsprechend Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sicherzustellen.  
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Oberflächenwasser, welches aufgrund der örtlichen Geländeverhältnisse in Richtung Süd-as­
ten abläuft, kann wegen der Hanglage und unter Berücksichtigung von Lage und Tiefe der 
bestehenden Niederschlagswasserkanalisation, voraussichtlich nicht direkt an den Rückhal­
teraum angeschlossen werden. Hierfür ist eine separate Ableitungsmöglichkeit mit Anbin­
dung an das weiterführende Kanalnetz vorzusehen. 
(Siehe Entwässerungskonzept von 22 Beratende Ingenieure vom 07.11.2025.) 

6.4. Energieversorgung 
Die Stromversorgung des Planungsgebietes erfolgt durch einen Anschluss an das beste­
hende Versorgungsnetz der Bayernwerk AG, Altdorf, und kann als gesichert betrachtet wer­
den. 

6.5. Telekommunikation 
Der Anschluss erfolgt über das anliegende Leitungsnetz der Deutschen Telekom. 

6.6. Müllbeseitigung 
Die Müllbeseitigung erfolgt 
betrachtet werden. 

und kann als gesichert 

Alle Grundstücke, auf denen regelmäßig Abfälle anfallen, sind an die öffentliche Ab­
fallentsorgung anzuschließen. Hierfür sind auf den Grundstücken geeignete Einrich­
tungen zur Aufstellung der erforderlichen Abfallsammelbehälter zu schaffen. 

Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Haus-, Sperr- und Gewerbeabfälle im Rahmen der Einsammlungs- und Beförderungs­
pflicht des Landkreises möglich ist. Unter Einhaltung geltenden Bestimmungen, insbe­
sondere der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, müssen die Grundstücke 
durch die Abfalltransportfahrzeuge in Vorwärtsrichtung uneingeschränkt angefahren 
werden können. 

7. ALTLASTEN 
Altlast- bzw. Altlastverdachtsflächen innerhalb des Änderungsbereiches sind der Gemeinde 
nicht bekannt. Dies bestätigt jedoch nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder 
Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Dingolfing­
Landau, staatliches Abfallrecht und Bodenschutzrecht zu melden. 

8. DENKMALSCHUTZ 
Ca. 60 m westlich des Planungsgebietes ist das Bodendenkmal D-2-7240-007 Siedlung 
vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung" kartiert. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sicht­
bare und unbekannte Bodendenkmäler in der Erde vorhanden sind 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denk­
malrechtliche Erlaubnis gern. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Bezüglich des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind bei der Auf­
stellung von Bauleitplanungen die allgemeinen Bestimmungen gemäß den Vorschriften der 
DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalten. 
Insgesamt gesehen ist der abwehrende Brandschutz sowie die Bereitstellung der notwendi­
gen Löschwasserversorgungsanlagen entsprechend Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen 
Feuerwehrgesetzes (BayFwG) sicherzustellen. 
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Oberflöchenwasser, welches aufgrund der örflichen Gelöndeverhölfnisse in Richfung Süd-os-
fen ablauff, kann wegen der Hanglage und un†er Berücksichfigung von Lage und Tiefe der
besfehenden Niederschlagswasserkanalisafion, voraussichflich nichf direkf an den Rückhal-
feraum angeschlossen werden. Hierfür is† eine separafe Ableifungsmöglichkeif mi† Anbin-
dung an das weiferführende Kanalnefz vorzusehen.
(Siehe Enfwasserungskonzepf von 22 Berafende Ingenieure vom 07.11.2025.)

Energieversorgung
Die Sfromversorgung des Planungsgebiefes erfolgf durch einen Anschluss an das besfe-
hende Versorgungsnefz der Bayernwerk AG, Alfdorf, und kann als gesicherf befrachfef wer-
den.

Telekommunikafion
Der Anschluss erfolgf über das anliegende Leifungsnefz der Deufschen Telekom.

Müllbeseifigung
Die Müllbeseifigung erfolgf und kann als gesicherf
befrachfef werden.

Alle Grundsfücke, auf denen regelmößig Abfölle anfallen, sind an die öffenfliche Ab-
fallenfsorgung anzuschließen. Hierfür sind auf den Grundsfücken geeignefe Einrich-
fungen zur Aufsfellung der erforderlichen Abfallsammelbehalfer zu schaffen.
Die Verkehrsflöchen sind so anzulegen, dass eine ordnungsgemöße Enfsorgung der
Haus-, Sperr- und Gewerbeabfölle im Rahmen der Einsammlungs- und Beförderungs-
pflichf des Landkreises möglich is†. Unfer Einhalfung gelfenden Besfimmungen, insbe-
sondere der einschlögigen Unfallverhüfungsvorschriffen, müssen die Grundsfücke
durch die Abfallfransporffahrzeuge in Vorwörfsrichfung uneingeschrankf angefahren
werden können.

ALTLASTEN __
Al†las†- bzw. Alflasfverdachfsflöchen innerhalb des Anderungsbereiches sind der Gemeinde
nichf bekannf. Dies besföfigf jedoch nichf, dass die Flachen frei von jeglichen Alflasfen oder
Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind dem Landrafsamf Dingolfing-
Landau, sfaafliches Abfallrechf und Bodenschufzrechf zu melden.

DENKMALSCHUTZ
Ca. ó0 m wesflich des Planungsgebiefes is† das Bodendenkmal D-2-7240-007 Siedlung
vor- und frühgeschichflicher Zei†s†ellung" karfierf.
Es kann nichf ausgeschlossen werden, dass im Planungsgebief oberirdisch nichf mehr sichf-
bare und unbekannfe Bodendenkmöler in der Erde vorhanden sind

Für Bodeneingriffe jeglicher Ar† im Gelfungsbereioh des Bebauungsplanes is† eine denk-
malrechfliche Erlaubnis gem. Arf. 7 Abs.1 BayDSchG nofwendig, die in einem eigensfandigen
Erlaubnisverfahren bei der zusfandigen Unferen Denkmalschufzbehörde zu beanfragen is†.

Bezüglich des vorbeugenden baulichen und abwehrenden Brandschufzes sind bei der Auf-
sfellung von Bauleifplanungen die allgemeinen Besfimmungen gemaß den Vorschriffen der
DIN 14090 sowie der BayBO einzuhalfen.
lnsgesamf gesehen is† der abwehrende Brandschufz sowie die Bereifsfellung der nofwendi-
gen Löschwasserversorgungsanlagen enfsprechend Ar†. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen
Feuerwehrgesefzes (BayFwG) sicherzusfellen.
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Weiterhin sind ausreichend dimensionierte verkehrliche Erschließungsanlagen für den 
Brand- und Katastrophenfall geplant. Die gemeindliche Feuerwehr hat insgesamt ausrei-
chende Möglichkeiten, um den Anforderungen der gesetzlichen Vorgaben gerecht zu wer-
den. 

 

10. UMWELTBERICHT NACH § 2a UND ERGÄNZENDE VORSCHRIFTEN  
ZUM UMWELTSCHUTZ NACH § 1a BauGB   

 

10.1. Bestandsbeschreibung 
Naturraum 
Süßkofen liegt innerhalb der Gruppe der naturräumlichen Haupteinheiten (06 Unter-bayeri-
sches Hügelland) in der naturräumlichen Haupteinheit 062 Isar -Inn-Hügelland und hier wie-
derum in der Untereinheit Donau-Isar-Hügelland (062 A).  
Vegetationsbestand  
Der Eingriffsbereich wird zum Teil bereits für gewerbliche Lagerzwecke und ansonsten inten-
siv landwirtschaftlich genutzt und stellt sich strukturarm dar. Aufgrund des Eintrags von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln liegen keine ausgeprägten Lebensraumfunktionen sowie 
nur ein geringes Entwicklungspotential hinsichtlich gefährdeter Pflanzenart en vor. Im Süden 
des geplanten Gewerbegebietes befindet sich eine Hecke , die in der geplanten Ortsrandein-
grünung erhalten bleibt. Die Hecke besteht überwiegend aus Schlehe, Hasel und Hartriegel. 
Falls dennoch durch die geplante Bebauung die Gehölzstrukturen entfernt werden, ist eine 
1:1 Ersatzpflanzung mit entsprechender Qualität vorzunehmen. 
lm Betrachtungsraum sind bisher weder schützenswerte, noch lokal bis landesweit bedeut-
same Pflanzenarten bekannt oder im Zuge der Bestandsaufnahme als Zufallsfunde ent-
deckt worden. 

 

10.2. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben auszugleichen. 
Dieses Kompensationserfordernis ergibt sich aus der Überlagerung der Wertigkeit der be-
troffenen Grundflächen mit der Eingriffsschwere. Durch diese Überlagerungen ergeben sich 
Teilbereiche unterschiedlicher Beeinträchtigungsintensität, die jeweils flächenmä ßig zu er-
mitteln sind und die weitere Berechnungsgrundlage darstellen. 
Die Details zur Ermittlung des erforderlichen Kompensationsbedarfs sind auf der Ebene des 
nachfolgenden Bebauungsplanes und Grünordnungsplanes „GE SÜSSKOFEN -NORDWEST “ 
zu klären. Die Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt ebenfalls auf dieser  Planungsebene. 

 

10.3. Umweltbericht 
Das Deckblatt Nr. 15 zum Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan „GE SÜSSKOFEN -
NORDWEST “ der Gemeinde Mengkofen wurde einer Umweltprüfung nach § 2a BauGB ge-
mäß der in § 1 Abs. 6 Satz 7 BauGB aufgef ührten Schutzgüter und Kriterien unterzogen. Die 
Festsetzungen des Bauleitplanes wurden im Einzelnen bez üglich ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt beurteilt.  Die Ergebnisse sind in dem als Anhang beigefügten Umweltbericht enthal-
ten. Es wurden, insgesamt betrachtet, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
festgestellt.  
Insgesamt ist der beplante Bereich am vorgesehenen Standort aufgrund des Untersu-
chungsrahmens des Umweltberichts als umweltverträglich zu beurteilen.   
- Die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen.   
- Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist möglichst landschaftsverträglich aus zuführen. 

Gemeinde Mengkofen Flächennutzungs- und Landschaftsplan Deckblatt Nr. 15 
GE Süßkofen-Nordwest" - Begründung gern. § 2 a BauGB - Entwurf 

Weiterhin sind ausreichend dimensionierte verkehrliche Erschließungsanlagen für den 
Brand- und Katastrophenfall geplant. Die gemeindliche Feuerwehr hat insgesamt ausrei­
chende Möglichkeiten, um den Anforderungen der gesetzlichen Vorgaben gerecht zu wer­
den. 

ZUM UMWELTSCHUTZ NACH § 1a BauGB 

Naturraum 
Süßkofen liegt innerhalb der Gruppe der naturräumlichen Haupteinheiten (06 Unter-bayeri­
sches Hügelland) in der naturräumlichen Haupteinheit 062 Isar-Inn-Hügelland und hier wie­
derum in der Untereinheit Donau-Isar-Hügelland (062 A). 
Vegetationsbestand 
Der Eingriffsbereich wird zum Teil bereits für gewerbliche Lagerzwecke und ansonsten inten­
siv landwirtschaftlich genutzt und stellt sich strukturarm dar. Aufgrund des Eintrags von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln liegen keine ausgeprägten Lebensraumfunktionen sowie 
nur ein geringes Entwicklungspotential hinsichtlich gefährdeter Pflanzenarten vor. Im Süden 
des geplanten Gewerbegebietes befindet sich eine Hecke, die in der geplanten Ortsrandein­
grünung erhalten bleibt. Die Hecke besteht überwiegend aus Schlehe, Hasel und Hartriegel. 
Falls dennoch durch die geplante Bebauung die Gehölzstrukturen entfernt werden, ist eine 
1:1 Ersatzpflanzung mit entsprechender Qualität vorzunehmen. 
Im Betrachtungsraum sind bisher weder schützenswerte, noch lokal bis landesweit bedeut­
same Pflanzenarten bekannt oder im Zuge der Bestandsaufnahme als Zufallsfunde ent­
deckt worden. 

Gemäß§ 1a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in Natur und Landschaft entsprechend den gesetz­
lichen Vorgaben auszugleichen. 
Dieses Kompensationserfordernis ergibt sich aus der Überlagerung der Wertigkeit der be­
troffenen Grundflächen mit der Eingriffsschwere. Durch diese Überlagerungen ergeben sich 
Teilbereiche unterschiedlicher Beeinträchtigungsintensität, die jeweils flächenmäßig zu er­
mitteln sind und die weitere Berechnungsgrundlage darstellen. 
Die Details zur Ermittlung des erforderlichen Kompensationsbedarfs sind auf der Ebene des 
nachfolgenden Bebauungsplanes und Grünordnungsplanes GE SÜSSKOFEN-NORDWEST" 

zu klären. Die Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt ebenfalls auf dieser Planungsebene. 

Das Deckblatt Nr. 15 zum Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan GE SÜSSKOFEN­

NORDWEST' der Gemeinde Mengkofen wurde einer Umweltprüfung nach§ 2a BauGB ge­
mäß der in § 1 Abs. 6 Satz 7 Bau GB aufgeführten Schutzgüter und Kriterien unterzogen. Die 
Festsetzungen des Bauleitplanes wurden im Einzelnen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 
Umwelt beurteilt. Die Ergebnisse sind in dem als Anhang beigefügten Umweltbericht enthal­
ten. Es wurden, insgesamt betrachtet, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
festgestellt. 
Insgesamt ist der beplante Bereich am vorgesehenen Standort aufgrund des Untersu­
chungsrahmens des Umweltberichts als umweltverträglich zu beurteilen. 
- Die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. 
- Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist möglichst landschaftsverträglich auszuführen. 
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Gemeinde Mengkofen Flöchennufzungs- und Landschaffsplan Deckblaff Nr. 15
GE Süßkofen-Nordwes†" - Begründung gem. § 2 a BauGB - Enfwurf

Weiferhin sind ausreichend dimensionierfe verkehrliche Erschließungsanlagen für den
Brand- und Kafasfrophenfall geplanf. Die gemeindliche Feuerwehr haf insgesamf ausrei-
chende Möglichkeifen, um den Anforderungen der gesefzlichen Vorgaben gerechf zu wer-
den.

ZUM UMWELTSCHUTZ NACH § 1a BauGB

Nafurraum
Süßkofen liegf innerhalb der Gruppe der nafurraumlichen Haupfeinheifen (0ó Un†er-bayeri-
sches Hügelland) in der nafurröumlichen Haupfeinheif 0ó2 Isar-lnn-Hügelland und hier wie-
derum in der Unfereinheif Donau-Isar-Hügelland (0ó2 A).
Vegefafionsbesfand
Der Eingriffsbereich wird zum Teil bereifs für gewerbliche Lagerzwecke und ansonsfen infen-
siv landwirfschafflich genufzf und sfellf sich sfrukfurarm dar. Aufgrund des Einfrags von
Dünge- und Pflanzenschu†zmi††eln liegen keine ausgeprögfen Lebensraumfunkfionen sowie
nur ein geringes Enfwicklungspofenfial hinsichflich geföhrdefer Pflanzenarfen vor. lm Süden
des geplanfen Gewerbegebiefes befindef sich eine Hecke, die in der geplanfen Orfsrandein-
grünung erhalfen bleibf. Die Hecke besfehf überwiegend aus Schlehe, Hasel und Harfriegel.
Falls dennoch durch die geplanfe Bebauung die Gehölzsfrukfuren enffernf werden, is† eine
1:1 Ersafzpflanzung mi† enfsprechender Oualiföf vorzunehmen.
lm Befrachfungsraum sind bisher weder schüfzenswerfe, noch lokal bis landesweif bedeuf-
same Pflanzenarfen bekannf oder im Zuge der Besfandsaufnahme als Zufallsfunde en†-
deckf worden.

Gemöß § 1a Abs.3 BauGB sind Eingriffe in Nafur und Landschaff enfsprechend den gesefz-
lichen Vorgaben auszugleichen.
Dieses Kompensafionserfordernis ergibf sich aus der Überlagerung der Werfigkeif der be-
froffenen Grundflöchen mi† der Eingriffsschwere. Durch diese Uberlagerungen ergeben sich
Teilbereiche unferschiedlicher Beeinfrachfigungsinfensifaf, die jeweils flöchenmößig zu er-
miffeln sind und die weifere Berechnungsgrundlage darsfellen.
Die Defails zur Ermifflung des erforderlichen Kompensafionsbedarfs sind auf der Ebene des
nachfolgenden Bebauungsplanes und Grünordnungsplanes GE SÜSSKOFEN-NORDWEST”
zu klaren. Die Zuordnung der Ausgleichsflöchen erfolgf ebenfalls auf dieser Planungsebene.

Das Deckblaff Nr. 15 zum Flöchennufzungsplan mi† Landschaffsplan GE SUSSKOFEN-
NORDWEST" der Gemeinde Mengkofen wurde einer Umwelfprüfung nach § 2a BauGB ge-
möß der in §1Abs.ó Safz 7 BauGB aufgeführfen Schufzgüfer und Kriferien unferzogen. Die
Fesfsefzungen des Bauleifplanes wurden im Einzelnen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die
Umwelf beurfeilf. Die Ergebnisse sind in dem als Anhang beigefügfen Umwelfberichf enfhal-
fen. Es wurden, insgesamf befrachfef, keine erheblichen nachfeiligen Umwelfauswirkungen
fes†ges†ell†.
insgesamf is† der beplanfe Bereich am vorgesehenen Sfandorf aufgrund des Unfersu-
chungsrahmens des Umwelfberichfs als umwelfverfröglich zu beurfeilen.
- Die enfsfehenden Eingriffe in Nafur und Landschaff sind auszugleichen.
- Die Gesfalfung der baulichen Anlagen is† möglichsf landschaffsverfröglich auszuführen.
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- Die Gebäude, Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen
und straßenseitige Erschließungen sind so zu bauen und zu betreiben, dass vermeidbare
Belastungen des Wohnumfeldes und der Umwelt unterbleiben.

Innerhalb des Geltungsbereichs wird landwirtschaftliche Nutzfläche und ein kleiner Teil be-
stehendes Dorfgebiet auf insgesamt ca. 0,78178  ha überplant. Im Süden des Geltungsberei-
ches wird ein Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Im Norden wird ein Gewer-
begebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Es sind Wandhöhen bis 7,50 m im MI und bis 6,0 m 
im GE zulässig. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im MI mit 0,35 für die Mischgebietsfläche 
und mit 0,8 für die Gewerbegebietsfläche festgesetzt. 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen der Darstellungen im Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan Deckblatt Nr. 15 für das Vorhaben sind unter diesen Bedingungen nicht ge-
geben. 

11. VERFAHRENSVERMERKE
Der Gemeinderat der Gemeinde Mengkofen hat in der Sitzung vom 25.03.2025  die Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes beschlossen.  
Für das Deckblatt mit der Nr. 15 in der Fassung vom 25.03.2025  wurden die Vorentwurfsver-
fahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Als Frist zur Abgabe einer Stel-
lungnahme für die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und für die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentliche r Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde der 
Zeitraum vom 26.06.2025  bis 25.07.2025  festgelegt.  
Der Entwurf des Deckblattes Nr. 15 in der Fassung vom 16.09.2025 wird gemäß § 3 Abs. 2 
bzw. §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………………… bis …………………… öffentlich ausgelegt.  

Der Feststellungsbeschluss in der Fassung vom …………….. erfolgt am …………………………. 

12. BEKANNTMACHUNG

Die Erteilung der Genehmigung wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  
Die Bekanntmachung erfolgte durch Anschlag an den Amtstafeln in den einzelnen Ortsteilen 
am ....................... und durch Veröffentlichung in der .................................... Zeitung am ........................  Nr. ..............   
Mit der Bekanntmachung wird die Flächennutzungs - und Landschaftsplan -Fortschreibung, 
Deckblatt Nr. 15, wirksam. 

Aufgestellt:  
Bayerbach, den 16.09.2025 

BINDHAMMER Architekten, Stadtplaner 
und  Beratender  Ingenieur   Part   mbB
Kapellenberg 18          84092 Bayerbach

Gemeinde Mengkofen Flächennutzungs- und Landschaftsplan Deckblatt Nr. 15 
GE Süßkofen-Nordwest" - Begründung gern. § 2 a BauGB - Entwurf 

- Die Gebäude, Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
und straßenseitige Erschließungen sind so zu bauen und zu betreiben, dass vermeidbare 
Belastungen des Wohnumfeldes und der Umwelt unterbleiben. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wird landwirtschaftliche Nutzfläche und ein kleiner Teil be­
stehendes Dorfgebiet auf insgesamt ca. 0,563 ha überplant. Im Süden des Geltungsberei­
ches wird ein Mischgebiet (MI) gemäß§ 6 BauNVO festgesetzt. Im Norden wird ein Gewer­
begebiet gern. § 8 BauNVO festgesetzt. Es sind Wandhöhen bis 7,50 m im MI und bis 6,0 m 
im GE zulässig. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im MI mit 0,35 für die Mischgebietsfläche 
und mit 0,8 für die Gewerbegebietsfläche festgesetzt. 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen der Darstellungen im Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan Deckblatt Nr. 15 für das Vorhaben sind unter diesen Bedingungen nicht ge­
geben. 

11. VERFAHRENSVERMERKE 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mengkofen hat in der Sitzung vom 25.03.2025 die Fortschrei­
bung des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes beschlossen. 
Für das Deckblatt mit der Nr. 15 in der Fassung vom 25.03.2025 wurden die Vorentwurfsver­
fahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Als Frist zur Abgabe einer Stel­
lungnahme für die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und für die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde der 
Zeitraum vom 26.06.2025 bis 25.07.2025 festgelegt. 
Der Entwurf des Deckblattes Nr. 15 in der Fassung vom 16.09.2025 wird gemäß § 3 Abs. 2 
bzw. §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

Der Feststellungsbeschluss in der Fassung vom 

12. BEKANNTMACHUNG 

bis öffentlich ausgelegt. 

„ erfolgt am 

Die Erteilung der Genehmigung wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Bekanntmachung erfolgte durch Anschlag an den Amtstafeln in den einzelnen Ortsteilen 
am ....................... und durch Veröffentlichung in der .................................... Zeitung am ........................ Nr ............. .. 
Mit der Bekanntmachung wird die Flächennutzungs- und Landschaftsplan-Fortschreibung, 
Deckblatt Nr. 15, wirksam. 

Aufgestellt: 
Bayerbach, den 16.09.2025 

BINDHAMMER Architekten, Stadtplaner 
und Beratender Ingenieur Part mbB 
Kapellenberg 18 84092 Bayerbach 
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- Die Gebaude, Anlagen, Befriebseinrichfungen sowie Ver- und Enfsorgungseinrichfungen
und sfraßenseifige Erschließungen sind so zu bauen und zu befreiben, dass vermeidbare
Belasfungen des Wohnumfeldes und der Umwelf unferbleiben.

Innerhalb des Gelfungsbereichs wird landwirfschaffliche Nufzflache und ein kleiner Teil be-
sfehendes Dorfgebief auf insgesamf ca. 0,5ó3 ha überplanf. lm Süden des Gelfungsberei-
ches wird ein Mischgebief (Ml) gemaß § ó BauNVO fesfgesefzf. lm Norden wird ein Gewer-
begebief gem. § 8 BauNVO fesfgesefzf. Es sind Wandhöhen bis 7,50 m im Ml und bis ó,0 m
im GE zulössig. Die Grundflachenzahl (GRZ) wird im Ml mi† 0,35 für die Mischgebiefsflöche
und mi† 0,8 für die Gewerbegebiefsflache fesfgesefzf.
Erhebliche nachfeilige Umwelfauswirkungen der Darsfellungen im Flöchennufzungs- und
Landschaffsplan Deckblaff Nr. 15 für das Vorhaben sind un†er diesen Bedingungen nichf ge-
geben

VERFAHRENSVERMERKE
Der Gemeinderaf der Gemeinde Mengkofen haf in der Sifzung vom 25.03.2025 die Forfschrei-
bung des Flöchennufzungsplanes und Landschaffsplanes beschlossen.
Für das Deckblaff mi† der Nr. 15 in der Fassung vom 25.03.2025 wurden die Vorenfwurfsver-
fahren gemöß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführf. Als Frisf zur Abgabe einer Sfel-
lungnahme für die Befeiligung der Offenflichkeif nach § 3 Abs.1 BauGB und für die Befeiligung
der Behörden und sonsfigen Tröger öffenflicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde der
Zeifraum vom 2ó.0ó.2025 bis 25.07.2025 fesfgelegf.
Der Enfwurf des Deckblaffes Nr. 15 in der Fassung vom 1ó.09.2025 wird gemöß § 3 Abs. 2
bzw. §4 Abs.2 BauGB in der Zeif vom bis öffenflich ausgelegf.
Der Fesfsfellungsbeschluss in der Fassung vom .. erfolgf am .

BEKANNTMACHUNG

Die Erfeilung der Genehmigung wurde gemöß § ó Abs.5 BauGB orfsüblich bekannf gemachf.
Die Bekannfmachung erfolgfe durch Anschlag an den Amfsfafeln in den einzelnen Orfsfeilen
am ..................... .. und durch Veröffenflichung in der .................................. .. Zeifung am ...................... _. Nr. ............ ..
Mif der Bekannfmachung wird die Flachennufzungs- und Landschaffsplan-Forfschreibung,
Deckblaff Nr. 15, wirksam.

Aufges†ell†:
Bayerbach, den 1ó.09.2025

BINDHAMMER ArehiI'ekI'en. SI'adI'planer
und BeraI'ender Ingenieur ParI' mbB
Kapellenberg 18 84092 Bayerbach
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